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Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss 05.05.2021 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 177/2021-9 

    Stand 15.03.2021 

 
Betreff 
 

Antrag der CDU-Fraktion vom 14.03.2021 betr. Anpassung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf dem Teilstück des Franz-von-Kempis-Weg 
zwischen Klütschpfad und Kitzburger Straße 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss  

1. nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis,  
2. beauftragt die Verwaltung, die Möglichkeiten zur Anordnung einer 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für den Franz-vom-Kempis-Weg im 
Teilstück zwischen Kitzburger Straße und Klütschpfad im Rahmen eines 
straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahrens nach § 45 StVO zu prüfen und den 
Ausschuss über das Ergebnis zu informieren.    

 
Sachverhalt 
 
Zum beigefügten Antrag vom 14.03.2021 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken im Sinne des Antrages zu entscheiden.  
Allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass die abschließende Durchführung des 
straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahrens wegen der aktuell begrenzten personellen 
Ausstattung bei der Verkehrsbehörde und der Vielzahl der zu erledigenden Aufgaben nur mit 
deutlicher zeitlicher Verzögerung erfolgen kann.  
 
Unabhängig davon hat die die Verwaltung zur Gefahrenabwehr mittlerweile veranlasst, dass 
der Stadtbetrieb Bornheim die im Franz-von-Kempis-Weg (Teilstück zwischen Klütschpfad 
und Kitzburger Straße) vorhandenen Straßenschäden verkehrssicher behebt und zusätzlich 
aus beiden Fahrtrichtungen Verkehrszeichen 1007-34 StVO (Straßenschäden) anbringt.   
   
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Kosten des Anhörverfahrens in Höhe von pauschal rd. 80 € sind bereits im Haushalt 
enthalten. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag vom 14.03.2021 
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